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I. Lage

Die Gemeinde Oberbergkirchen liegt im nordwestlichen Teil des Landkreises Mühldorf a. Inn. Sie
gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen.

Übersichtslageplan:

Mit freundlicher Genehmigung der GVG, Geographische Verlagsgesellschaft mbH, Holbeinstr. 2,
81679 München, Tel.: 089/4707351, Lizenz-Nr.: 75.131/00.

II. Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan:

(nicht maßstabsgetreu)
Der Ortsteil Asenham ist im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellt.
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Außenbereichssatzung der Gemeinde Oberbergkirchen
für den Ortsteil Asenham nach § 35 Abs. 6 BauGB

Auf Grund von § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. vom 23.9.2004 (BGBl. I S.
2414), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 21.6.2005 (BGBl. I. S. 1818) i. V. m. §
23 GO, BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Gemeinde Oberbergkirchen folgende Satzung:

§ 1 - Wohnzwecken dienende Vorhaben im Außenbereich

Vorhaben auf Grundstücken im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung, die Wohnzwecken
dienen, kann nicht entgegengehalten werden, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan
oder Flächen für die Landwirtschaft oder den Wald widersprechen oder die Entstehung oder
Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen.

§ 2 - Handwerks- und Gewerbebetrieben dienende Vorhaben im Außenbereich

§ 1 dieser Satzung gilt für kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe im räumlichen
Geltungsbereich dieser Satzung entsprechend.

§ 3 – Zulässigkeit von Vorhaben

Vorhaben im Sinne der §§ 1 und 2 dieser Satzung sind nur zulässig, wenn sie sich hinsichtlich
des Maßes der baulichen Nutzung, der Grundstücksfläche die überbaut werden soll und der
Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung gesichert ist.
Bestehende Streuobstwiesen, frei wachsende Gehölzbestände aus heimischen Arten und
ortsbildprägende Einzelgehölze sind zu erhalten oder durch geeignete Arten zu ersetzen.

§ 4 – Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung ist der Lageplan vom 20.02.2006
maßgebend, der Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 5 – In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüblichen Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Oberbergkirchen,

Für die GEMEINDE OBERBERGKIRCHEN

Englbrecht
Erster Bürgermeister

Gerlinde
04.05.2006
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